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06. LBG - O06. Landesbeamtengesetz 1993

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

8§93

Verwendungsanderung

(1) Die Abberufung des Beamten von seiner bisherigen Verwendung unter Zuweisung einer neuen Verwendung ist
einer Versetzung gleichzuhalten, wenn

1. durch die neue Verwendung in der Laufbahn des Beamten Verschlechterung zu erwarten ist,
oder

2. die neue Verwendung der bisherigen Verwendung des Beamten nicht mindestens gleichwertig
ist.

(2) Einer Versetzung ist ferner die Abberufung des Beamten von seiner bisherigen Verwendung ohne gleichzeitige
Zuweisung einer neuen Verwendung gleichzuhalten.

(3) Abs. 1 gilt nicht fur die Zuweisung einer voribergehenden Verwendung, soweit ihre Dauer 90 Kalendertage nicht
Ubersteigt. Abs. 1 gilt ferner nicht fur die Beendigung der vorlaufigen Ausubung einer héheren Verwendung zur
Vertretung eines an der Dienstaustbung verhinderten oder zur provisorischen Fihrung der Funktion an Stelle des aus
dieser Funktion ausgeschiedenen Beamten.

(4) Entfallen (Anm: LGBI. Nr. 22/2001)

(5) Entfallen (Anm: LGBI. Nr. 22/2001)

In Kraft seit 01.04.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lbg/paragraf/93
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=22/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=22/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 93 Oö. LBG
	Oö. LBG - Oö. Landesbeamtengesetz 1993


